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Die neue Die neue 
TrinkwasserverordnungTrinkwasserverordnung

Ziele der NovellierungZiele der Novellierung
Wichtige Wichtige ÄÄnderungen fnderungen füür Betreiberr Betreiber
Wichtige Wichtige ÄÄnderungen fnderungen füür Gesundheitsr Gesundheitsäämtermter
Wurden die Ziele erreicht ?Wurden die Ziele erreicht ?
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Das Leben vor der TrinkwVDas Leben vor der TrinkwV……..……
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Novellierung der TrinkwVNovellierung der TrinkwV
Aktuell: VerkAktuell: Verküündet am 03.05.2011ndet am 03.05.2011

Inkrafttreten: 01.11.2011Inkrafttreten: 01.11.2011

Amtliche BegrAmtliche Begrüündung:ndung:
Klarstellungen,Klarstellungen,

BerBerüücksichtigung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse,cksichtigung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse,

genauere Anpassung an die Vorgaben der Richtlinie,genauere Anpassung an die Vorgaben der Richtlinie,

ÄÄnderung von Regelungen, die sich in der Praxis nicht nderung von Regelungen, die sich in der Praxis nicht 
bewbewäährt habenhrt haben

SchlieSchließßung von Regelungslung von Regelungslüückencken

ÄÄnderungen mit dem Ziel der Entbnderungen mit dem Ziel der Entbüürokratisierungrokratisierung

Praktikablere GestaltungPraktikablere Gestaltung

Steigerung des hohen QualitSteigerung des hohen Qualitäätsstandardstsstandards
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Amtl. BegrAmtl. Begrüündung zur TrinkwVndung zur TrinkwV

KostenKosten
–– 1000 Euro bis 2400 Euro/ WVA1000 Euro bis 2400 Euro/ WVA

–– betroffene Unternehmer und sonstigen Inhaber von betroffene Unternehmer und sonstigen Inhaber von 
WasserversorgungsanlagenWasserversorgungsanlagen……..

Wohnungsgesellschaften, Boote, CaravansWohnungsgesellschaften, Boote, Caravans

KrankenhKrankenhääuser, Bundesbahn als Betreiber von user, Bundesbahn als Betreiber von 
Wasserversorgungsanlagen usw.Wasserversorgungsanlagen usw.

–– …….k.köönnen ihre potenziellen Mehrkosten fnnen ihre potenziellen Mehrkosten füür die r die 
Abgabe des Trinkwassers an die Verbraucherinnen Abgabe des Trinkwassers an die Verbraucherinnen 
und Verbraucher weitergebenund Verbraucher weitergeben““
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Amtl. BegrAmtl. Begrüündung zur TrinkwVndung zur TrinkwV

14 neue Belastungen14 neue Belastungen

32 Entlastungen32 Entlastungen

20 von 47 Informationspflichten werden gestrichen 20 von 47 Informationspflichten werden gestrichen 

5 Informationspflichten werden erweitert5 Informationspflichten werden erweitert

Vereinfachung durch BranchenzertifizierungVereinfachung durch Branchenzertifizierung

Also wird alles einfacher Also wird alles einfacher 
……
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TrinkwV TrinkwV -- ÜÜbersicht bersicht ÄÄnderungennderungen
BegriffsbestimmungenBegriffsbestimmungen
–– Begriff TrinkwasserBegriff Trinkwasser
–– Definition Wasserversorgungsanlagen a Definition Wasserversorgungsanlagen a –– f, gewerblich bzw. f, gewerblich bzw. 

ööffentlichffentlich
–– Technischer MaTechnischer Maßßnahmenwertnahmenwert
–– Stelle der Einhaltung; SicherungseinrichtungenStelle der Einhaltung; Sicherungseinrichtungen
–– MessunsicherheitenMessunsicherheiten

ÜÜberwachung von Lebensmittelbetriebenberwachung von Lebensmittelbetrieben
Zusammenfassung Zusammenfassung §§ 9 (Ma9 (Maßßnahmen) und nahmen) und §§ 10 10 
(Zulassungen)(Zulassungen)
Untersuchungspflichten nach Untersuchungspflichten nach §§ 1414
–– RadioaktivitRadioaktivitäät (wurde zurt (wurde zurüückgenommen)ckgenommen)
–– UranUran

Listung der Labore Listung der Labore §§ 1515
ÜÜberwachung durch das Gesundheitsamt berwachung durch das Gesundheitsamt §§§§ 18, 1918, 19
Meldepflichten Meldepflichten §§ 2121
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Anwendungsbereich Anwendungsbereich -- §§ 22
Neu: Die TrinkwV gilt nicht fNeu: Die TrinkwV gilt nicht füür:r:
–– SchwimmSchwimm-- und Badebeckenwasserund Badebeckenwasser
–– Wasser hinter einer Wasser hinter einer 

SicherungseinrichtungSicherungseinrichtung
s. auch  s. auch  §§ 8:  Stelle der Einhaltung8:  Stelle der Einhaltung

–– Nach Verlassen der Nach Verlassen der 
Sicherungseinrichtung ist das Wasser Sicherungseinrichtung ist das Wasser 
kein Trinkwasser mehr, sondern z.B. kein Trinkwasser mehr, sondern z.B. 
Lebensmittel oder ProzesswasserLebensmittel oder Prozesswasser

BeispieleBeispiele
–– HeizungsanlagenHeizungsanlagen
–– FahrzeugwaschanlagenFahrzeugwaschanlagen
–– WaschmaschinenWaschmaschinen

-- DVGWDVGW--PrPrüüfzeichenfzeichen
-- ZahnarztstZahnarztstüühlehle
-- DarmspDarmspüülgerlgeräätete
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Begriff Begriff „„TrinkwasserTrinkwasser““-- §§ 3 3 

Trinkwasser-InstallationHausinstallation

Wasser für 
Lebensmittelbetriebe

Trinkwasser
für jeden Aggregatzustand des Wassers und 

ungeachtet dessen, ob es für die 
Bereitstellung auf Leitungswegen, in 
Wassertransport-Fahrzeugen oder

verschlossenen Behältnissen bestimmt 
ist…

a) (häusliche Zwecke)
b) (Lebensmittelbetriebe)

Wasser für den 
menschlichen Gebrauch

neualt
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Wichtig:Wichtig:
Hinweis aus amtl. BegrHinweis aus amtl. Begrüündungndung

„Da festgelegt ist, für welche häuslichen Zwecke 
Trinkwasser vorgesehen ist, und die 
Trinkwasserverordnung insbesondere die 
mikrobiologischen Anforderungen an Trinkwasser 
bestimmt, ist es nicht gestattet, bestimmte Zwecke (z.B. das 
Händewaschen) mittels eines Schildes mit dem 
irreführenden Text „Kein Trinkwasser!" davon 
auszunehmen. Die Annahme, dass das Wasser einer so 
gekennzeichneten Wasserentnahmestelle an einem 
Waschbecken in einem Toilettenraum nicht den 
Anforderungen der Verordnung entsprechen muss, ist 
falsch.“



Dipl.Dipl.--Ing. Siegfried Hauswirth, Ing. Siegfried Hauswirth, 
Gesundheitsamt RheinGesundheitsamt Rhein--Kreis NeussKreis Neuss 1010

Messunsicherheiten Messunsicherheiten 
§§ 3 Abs. 23 Abs. 2

„„Die Die ……..einzuhaltenden Werte ..einzuhaltenden Werte 

berberüücksichtigen die Messunsicherheiten der cksichtigen die Messunsicherheiten der 
AnalyseAnalyse-- und und ProbenahmeverfahrenProbenahmeverfahren““

Richtigkeit Präzision Genauigkeit
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Begriff Wasserversorgungsanlagen Begriff Wasserversorgungsanlagen 
§§ 3 Abs. 1 3 Abs. 1 ZiffZiff. 2. 2

Neu: Anlagenarten: a Neu: Anlagenarten: a -- ff

Neue Regelung fNeue Regelung füür Lebensmittelbetrieber Lebensmittelbetriebe

Abgrenzung zu Abgrenzung zu „„KleinanlagenKleinanlagen““
–– bei 3650 m3/a statt 1000 m3/a bei 3650 m3/a statt 1000 m3/a 

–– bzw. 50 Personen = 6 bzw. 50 Personen = 6 -- 9 m3/Tag 9 m3/Tag 

Unterscheidung gewerblich/ Unterscheidung gewerblich/ ööffentlich/ ffentlich/ 
EigennutzungEigennutzung
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Begriffe Begriffe „„gewerblichgewerblich““ und und „ö„öffentlichffentlich““

…ist "gewerbliche Tätigkeit„ die unmittelbare 
oder mittelbare, zielgerichtete 
Trinkwasserbereitstellung im Rahmen einer 
selbständigen, regelmäßigen und in 
Gewinnerzielungsabsicht ausgeübten Tätigkeit;

… ist "öffentliche Tätigkeit„ die 
Trinkwasserbereitstellung für einen 
unbestimmten, wechselnden und nicht durch 
persönliche Beziehungen verbundenen 
Personenkreis.
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Amtl. BegrAmtl. Begrüündung: ndung: „„gewerblichgewerblich““ und und 
„ö„öffentlichffentlich““

das Zurverfügungstellen von Trinkwasser
– unmittelbar (etwa zum Trinken oder Waschen) oder 
– mittelbar (etwa durch die Zubereitung von Speisen mit Trinkwasser) 
– resultiert aus einer Tätigkeit, für die ein Entgelt geleistet wird. 
– regelmäßig und erwarteter, mitbezahlter Bestandteil

Beispiel:
– Vermietung von Wohnraum (auch z.B. Ferienwohnungen) 
– Dienstleistungen von Hotels, Gaststätten oder kommerziellen 

Sporteinrichtungen. 
– Das bloße Vorhandensein einer Toilettenanlage mit 

Waschbecken, etwa in einem Supermarkt, reicht hierfür nicht 
aus. 

– Die auf eine Gewinnerzielung gerichtete, wirtschaftliche Tätigkeit muss 
erkennbar auf Dauer angelegt sein, 

– Unschädlich sind Unterbrechungen wie bei Saisonbetrieben.
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Begriff Wasserversorgungsanlagen Begriff Wasserversorgungsanlagen 
§§ 3 Abs. 1 3 Abs. 1 ZiffZiff. 2. 2

a) zentrale Wasserwerke a) zentrale Wasserwerke 
–– > 10 m3/Tag bzw. 3.650 m3/a oder > 50 Personen> 10 m3/Tag bzw. 3.650 m3/a oder > 50 Personen

b) dezentrale kleine Wasserwerkeb) dezentrale kleine Wasserwerke
–– Bis 10 m3/Tag oder bis 50 PersonenBis 10 m3/Tag oder bis 50 Personen

c) Kleinanlagen zur Eigenversorgungc) Kleinanlagen zur Eigenversorgung
–– „„EigenversorgerEigenversorger““

d) mobile Versorgungsanlagend) mobile Versorgungsanlagen
–– Fahrzeuge, Imbisswagen usw.Fahrzeuge, Imbisswagen usw.

e) ste) stäändige Wasserverteilungndige Wasserverteilung
–– TrinkwasserinstallationTrinkwasserinstallation

f) zeitweise Wasserverteilungf) zeitweise Wasserverteilung
–– Z.B. auf MZ.B. auf Määrkten usw.rkten usw.
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WasserversorgungsgebietWasserversorgungsgebiet
§§ 3 Abs. 2 3 Abs. 2 ZiffZiff. 4. 4

……ist "ist "WasserversorgungsgebietWasserversorgungsgebiet
–– ein geographisch definiertes Gebiet ein geographisch definiertes Gebiet 

–– Abgabe von Trinkwasser an Verbraucher oder Abgabe von Trinkwasser an Verbraucher oder 
Zwischenabnehmer Zwischenabnehmer 

–– aus einem oder mehreren Wasservorkommen aus einem oder mehreren Wasservorkommen 

–– zu erwartende nahezu einheitliche Wasserqualitzu erwartende nahezu einheitliche Wasserqualitäät t 

das Gesundheitsamt legt das Gesundheitsamt legt ProbenahmeplProbenahmepläänene ffüür r 
die Wasserversorgungsgebiete fest (s. die Wasserversorgungsgebiete fest (s. §§ 19 19 
Abs.2)Abs.2)
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WasserversorgungsgebietWasserversorgungsgebiet

Rohrnetz

Wasserwerk

Lebensmittelbetrieb

Kleinanlage
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Trinkwasseruntersuchungen Trinkwasseruntersuchungen GesAGesA

1. 1. §§ 19: 19: ProbenahmeplanProbenahmeplan des Gesundheitsamtesdes Gesundheitsamtes
–– Umfang und HUmfang und Hääufigkeit nach Anlage 4ufigkeit nach Anlage 4

–– Zeitpunkt der ProbenahmeZeitpunkt der Probenahme

–– Entnahme grundsEntnahme grundsäätzlich an der Stelle der Einhaltungtzlich an der Stelle der Einhaltung

–– ReprReprääsentativ fsentativ füür Wasserqualitr Wasserqualitäät im WGt im WG

–– Saisonale Besonderheiten berSaisonale Besonderheiten berüücksichtigencksichtigen

–– Labor, Labor, welches nicht die Betreiberuntersuchungenwelches nicht die Betreiberuntersuchungen durchfdurchfüührt hrt 
((„„bestellte Stellebestellte Stelle““ entfentfäällt)llt)

2. Probenahme im Rahmen der Pr2. Probenahme im Rahmen der Prüüfung nach fung nach §§
19 Abs.119 Abs.1

3. Auf Anordnung nach 3. Auf Anordnung nach §§ 2020
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Trinkwasseruntersuchungen Trinkwasseruntersuchungen 
Inhaber/ UnternehmerInhaber/ Unternehmer

4. 4. §§ 14: Untersuchungspflichten des Inhabers14: Untersuchungspflichten des Inhabers
–– Umfang und HUmfang und Hääufigkeit nach Anlage 4ufigkeit nach Anlage 4

–– Entnahme am Werksausgang und im Entnahme am Werksausgang und im 
Verteilungsnetz (grundsVerteilungsnetz (grundsäätzlich an der Stelle der tzlich an der Stelle der 
Einhaltung !) nach 19 Abs. 2Einhaltung !) nach 19 Abs. 2

–– ProbenahmeplanungProbenahmeplanung mit mit GesAGesA abstimmenabstimmen

–– Proben nach Proben nach §§ 19 Abs. 1, 5 und 7 k19 Abs. 1, 5 und 7 köönnen nnen 
angerechnet werdenangerechnet werden

Kosten aller Untersuchungen § 19 und § 14 
trägt der Inhaber/ Unternehmer der WVA !
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Umfang der Umfang der 
Trinkwasseruntersuchungen Trinkwasseruntersuchungen 

Anlage 4Anlage 4

RoutinemRoutinemäßäßige Untersuchungenige Untersuchungen

Umfassende (frUmfassende (früüher her „„periodischeperiodische““) ) 
Untersuchung nach Anlagen 2 Untersuchung nach Anlagen 2 –– 44

Untersuchung auf Legionellen in Untersuchung auf Legionellen in 
GroGroßßanlagenanlagen
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Beispiel: Beispiel: ProbenahmeplanungProbenahmeplanung

WW3

Anzahl der 
Wasserproben nach 
Anlage 4:

Routine: 52

Umfassend: 4

WW1

WW2
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WW1

Routine: 6 
Umfassend: 1

Anzahl der Wasserproben 
Probenahmeplan
GesAmt:

Routine: z.B. 26

Umfassend: z.B. 1

WW3

Routine: 6 
Periodisch: 1

WW2

Routine: 6

Umfassend: 2

Anzahl der 
Wasserproben 
gesamt nach 
Anlage 4:
Routine: 52
Umfassend: 4

Beispiel: Beispiel: ProbenahmeplanungProbenahmeplanung
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Neu: Technischer MaNeu: Technischer Maßßnahmenwert nahmenwert 
und Anzeigepflicht  und Anzeigepflicht  

……ist ist „„technischertechnischer MaMaßßnahmenwertnahmenwert““
–– „„Neue Art eines GrenzwertesNeue Art eines Grenzwertes““: mit : mit 

Handlungsanweisung; bei Erreichen oder Handlungsanweisung; bei Erreichen oder 
ÜÜberschreiten:berschreiten:

MaMaßßnahmen zur hygienischnahmen zur hygienisch--technischen technischen ÜÜberprberprüüfung der fung der 
TrinkwasserTrinkwasser--InstallationInstallation
GefGefäährdungsanalyse innerhalb v. 30 Tagenhrdungsanalyse innerhalb v. 30 Tagen
DokumentationDokumentation
LegionellaLegionella specspec. nach Anlage 3 Teil II: 100/100 ml. nach Anlage 3 Teil II: 100/100 ml

Anzeigepflicht fAnzeigepflicht füür Gror Großßanlagen nach DVGW 551 (anlagen nach DVGW 551 (§ 13 
Absatz 5)
Untersuchungspflicht auf Legionellen
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Zusammenfassung Zusammenfassung §§ 9 und 9 und §§ 1010

Aufteilung des alten § 9 in:
– § 9 - Maßnahmen 

im Falle der Nichteinhaltung von Grenzwerten, 
und der Nichterfüllung von Anforderungen sowie 
des Erreichens oder der Überschreitung von 
technischen Maßnahmenwerten

– § 10 -Zulassung 
der Abweichung von Grenzwerten für chemische 

Parameter
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MaMaßßnahmen bei Abweichungen in einem nahmen bei Abweichungen in einem 
WasserversorgungsgebietWasserversorgungsgebiet -- §§ 9 9 

Überschreitung

mikrobiologische und 
chemische Parameter

unverzügliche Maßnahmen veranlassen ; vorrangig

Indikatorparameter
Duldung und Maßnahmen nach Ermessen des GesAmtes 

(Vereinfachung) 

Radioaktivität

Parameter ohne 
Grenzwert

Trinkwasserinstallation
Anordnung von Maßnahmen und Information sowie 

Beratung der Verbraucher

technischer 
Maßnahmenwert

Anweisung: Ortstermin; Gefährdungsanalyse, Prüfung der 
Einhaltung der a.a.R.d.T., Anordnung von Maßnahmen

Kleinanlagen zur 
Eigenversorgung

*Einschränkung für Abweichung bestimmter geogen 
bedingter Indikatorparameter NH4, Cl, Fe, Lf, Oxidierbarkeit : 
GesAmt entscheidet, ob und welche Maßnahmen zu treffen 

sind; Mangan: GW 0,05 mg/l; keine Ausnahme mehr bei 
geogener Herkunft !

Zulassung einer Abweichung und Maßnahmen nach 
Ermessen des Gesundheitsamtes

Maßnahmen

Prüfung einer 
Gesundheitsgefahr 

usw., 
W eiterversorgung, 

Unterbrechung, 
Desinfektion (wie 

bisher)

Gilt auch für colif. 
Keime !
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Zulassung einer Abweichung fZulassung einer Abweichung füür r 
chem. Parameter chem. Parameter -- §§ 10  10  

30 Tage; Frist und Abweichung festlegen30 Tage; Frist und Abweichung festlegen

VerlVerläängerung  3 x max. 3 Jahrengerung  3 x max. 3 Jahre
–– Vereinfachungen:Vereinfachungen:

Als Kleinanlagen gelten nun Anlagen bis 3650 Als Kleinanlagen gelten nun Anlagen bis 3650 
m3/a  (Faktor 3,65)m3/a  (Faktor 3,65)

Keine Meldungen an das BMG fKeine Meldungen an das BMG füür Anlagen nach b) r Anlagen nach b) 
und c)und c)

Bisherige Regelungen fBisherige Regelungen füür r LebensmittelLebensmittel--
betriebebetriebe entfallen (s. aber entfallen (s. aber §§ 18 !)18 !)
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§ 3 
Absatz 2 
Buch-
stabe

Bezeichnung
1. die 

Errichtung, 4 
Wo. Im Voraus

2. die erstmalige 
Inbetriebnahme 

oder 
Wiederinbetrieb-

nahme bzw. 
Stillegung

3. die wesentliche 
bauliche oder 
betriebstech-

nische 
Veränderung an 

Trinkwasser 
führenden Teilen

4. der Übergang 
des Eigentums 

oder des 
Nutzungsrechts 

5. die Errichtung 
oder 

Inbetriebnahme 
und 

voraussichtliche 
Dauer der Nutzung

5. den Bestand, 
erstmalige 

Inbetriebnahme u. 
Veränderung 

einer Großanlage 
nach DVGW 551

a
Zentrale 

Wasserwerke x x x x  -  - 

b
Dezentrale kleine 

Wasserwerke x x x x  -  - 

c
Kleinanlagen zur 
Eigenversorgung x x x  -  -  - 

d
mobile 

Versorgungs-
anlagen

 - 
x (wenn 

gewerblich oder 
öfftl.)

x (wenn 
gewerblich oder 

öfftl.)
 -  - 

x (wenn 
gewerblich oder 

öfftl.)

e
ständige 

Wasserverteilung
x (wenn 

öffentlich)
x (wenn 

öffentlich)
x (wenn 

öffentlich)  -  - 
x (wenn 

gewerblich oder 
öfftl.)

f
zeitweise 

Wasserverteilung  -  -  -  - x  - 

Anzeige 
nach § 13 

Abs. 2

zusätzliche 
Nichttrink-

wasseranlagen
x x  - x  -  - 

Dem Gesundheitsamt ist schriftlich innerhalb vorgegebener Fristen 
anzuzeigen

Anzeigepflichten nach § 13
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§ 3 Absatz 
2 Buch-
stabe

Bezeichnung Untersuchungspflichten § 14 Abs. 1 - 3 Häufigkeiten, Zeitabstände

a
Zentrale 

Wasserwerke

b
Dezentrale kleine 

Wasserwerke

c
Kleinanlagen zur 
Eigen-versorgung

Untersuchung auf E.coli, Enterokokken, ggf. 
clostridium perfr., coliforme Keime, Keimz. 22° und 

36°;  Gesundheitsamt bestimmt, welche chemischen 
und welche Indikatorparameter 

Das GesA bestimmt Zeitabstände, aber: chem. 
Parameter und Indikatorparameter mind. alle 3 

Jahre; mikrobiologische Parameter mind. jährlich

d
mobile Versorgungs-

anlagen

Wenn gewerblich oder öffentlich: Gesundheitsamt 
bestimmt, welche mikrobiologischen, chemischen und 

Indikatorparameter zusätzlich Legionellen in 
Großanlagen gem. DVGW 551

Das Gesundheitsamt bestimmt, in welchen 
Zeitabständen; zusätzlich Legionellen in 

Großanlagen nach DVGW 552

e
ständige Wasser-

verteilung

Mindestens die chem. Parameter, die sich in der TWI 
verändern können; Wenn gewerblich oder öffentlich: 

Legionellen in Großanlagen nach DVGW 551

nach Stichprobenkonzept des Gesundheitsamtes; 
Legionellen in Großanlagen mind. 1 x jährlich

f
zeitweise Wasser-

verteilung
Gesundheitsamt bestimmt, welche mikrobiologischen, 

chemischen und Indikatorparameter 

Wenn gewerblich oder öffentlich bestimmt das 
Gesundheitsamt, welche Untersuchungen in 

welchen Zeitabständen; zusätzlich Legionellen in 
Großanlagen nach DVGW 552

Umfang und Häufigkeit nach Anlage 4 (Tabelle), 
Probenahmeplanung ist mit dem GesA 

abzustimmen; Untersuchungen nach § 19 können 
angerechnet werden

Untersuchungen auf mikrobiolog., chemische und 
Indikatorparameter, genehmigte Abweichungen, 

Zusatzstoffe
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Maß-
nahmeplan

a
Zentrale 

Wasserwerke
 - 

b
Dezentrale 

kleine 
Wasserwerke

 - 

c
Kleinanlagen 
zur Eigen-
versorgung

 -  -  -

d
mobile 

Versorgungs-
anlagen

Wenn gewerbl. 
Oder öfftl.: wie 

a, b und c

Wenn gewerbl. 
Oder öfftl.: wie a, 

b und c
 -

e
ständige 
Wasser-
verteilung

 -  -  - 

f
zeitweise 
Wasser-
verteilung

 -  -  - 

Aufstellung 
eines 

Maßnahme-
plans

Meldung und Maßnahmen bei veränderungen des TW

Besondere Anzeige- und Handlungspflichten nach § 16

Bekanntgabe 
der Zugabe 

von 
Aufbereitungs-

stoffen 
erstmalig und 
1 x jährlich in 
Tageszeitung

Unverzüglich: 
Belastungen 

des 
Rohwassers, 

die 
Auswirkungen 
auf das TW 

haben können

Untersuchungen 
zur Aufklärung 
der Ursache, 

Maßnhamen zur 
Abhilfe bei 

Veränderungen 
Unverzüglich:  

Überschreitung von 
Grenzwerten, techn. 
Maßnahmenwert, 

Indikator-parameter, 
zugelassenen 
Höchstwerten

Unverzüglich:     
Grobsinnlich 

wahrnehmbare 
Veränderungen, 

außer-
gewöhnliche 

Vorkommnisse

Zugabe von 
Aufbereitungsstoffen

Wenn 
gewerbl. oder 

öfftl. 
Bekanntgabe 
der Zugabe 

von 
Aufbereitungs-

stoffen 
erstmalig und 
1 x jährlich 

Wenn gewerbl. 
oder öfftl. wie a 

und b; 
wöchentliche 
Aufzeichnung 

der 
Zugabemenge 

von 
Aufbereitungss

toffen

Anzeige von 
Veränderungen 
des Wasser in 

einer 
Trinkwasserinst

allation und 
Veranlassung 

von Unter-
suchungen und 

Maßnahmen 
und Anzeige an 

das GesAmt

wöchentliche 
Aufzeichnung 

der 
Zugabemenge 

von 
Aufbereitungs-

stoffen
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ÜÜberwachung nicht ortsfester berwachung nicht ortsfester 
AnlagenAnlagen

Begründung Bundesrat:
– Betreiberpflicht, die Anlage so zu betreiben und zu 

überwachen, dass keine gesundheitlichen Gefahren 
entstehen. 

– Dokumentation aller Aktivitäten, einschließlich der 
Wasseruntersuchungen in einem Betriebsbuch nach 
DIN 2001-2 

– Das Gesundheitsamt hat im Rahmen seiner 
amtlichen Aufgaben zu überprüfen, ob ein Betreiber 
seinen vorgenannten Pflichten nachkommt. 

– Zur Überprüfung der Erfüllung der Anforderungen 
sollte dem Gesundheitsamt ein angemessener 
rechtlicher Ermessensspielraum eingeräumt werden
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Anforderungen an Anlagen fAnforderungen an Anlagen füür die r die 
Gewinnung, Aufbereitung oder Verteilung Gewinnung, Aufbereitung oder Verteilung 

von Trinkwasser von Trinkwasser -- §§ 17 17 

ÄÄnderungennderungen
–– Werkstoffe: Werkstoffe: 

Sicherstellung durch von Sicherstellung durch von anerkannten anerkannten BranchenzertifizierernBranchenzertifizierern
zertifiziertezertifizierte Verfahren, Unternehmen und Produkte Verfahren, Unternehmen und Produkte 

Auch von anerkannten auslAuch von anerkannten ausläändischen ndischen BranchenzertifizierernBranchenzertifizierern

–– Trinkwasserversorgungsanlagen dTrinkwasserversorgungsanlagen düürfen rfen nicht ohne nicht ohne 
eine Sicherungseinrichtungeine Sicherungseinrichtung nach den nach den a.a.R.d.Ta.a.R.d.T. mit . mit 
Nichttrinkwasseranlagen verbunden werdenNichttrinkwasseranlagen verbunden werden

–– Entnahmestellen sind ggf. gegen den nicht Entnahmestellen sind ggf. gegen den nicht 
bestimmungsgembestimmungsgemäßäßen Gebrauch sichern en Gebrauch sichern 
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ÜÜberwachung Lebensmittelbetriebe berwachung Lebensmittelbetriebe 
§§ 18 18 

...sofern die zuständige Behörde 
auf Grund eines 

Ausnahmetatbestands nach §
18 Absatz 1 Satz 3 nichts 

Gegenteiliges festlegt

§ 18 (1) b....Das
Gesundheitsamt 

überwacht.........Dies gilt für 
Wasserversorgungsanlagen 
nach § 3 (1) b ... nur dann, 

wenn die zuständige 
Behörde keine Ausnahme 

zugelassen hat. Die 
zuständige Behörde kann 

Ausnahmen zulassen, soweit 
sie davon überzeugt ist, dass 
die Qualität des verwendeten 

Wassers die 
Genusstauglichkeit des 
Enderzeugnisses nicht 

beinträchtigen kann

Anlagen nach § 3 (1) b) ..  alles 
Wasser, das in einem 

Lebensmittelbetrieb verwendet 
wird für die Herstellung, 

Behandlung, Konservierung 
oder zum Inverkehrbringen von 

Erzeugnissen oder 
Substanzen, die für den 
menschlichen Gebrauch 

bestimmt sind,…Trinkwasser

neu
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ÜÜberwachung berwachung 
vom vom 

LebensmittelLebensmittel--
betriebenbetrieben

Lebensmittelbetrieb:
Herstellung, Behandlung…

von Erzeugnissen

Wasser kann 
Genusstauglichkeit

beeinträchtigen

Wasser kann 
Genusstauglichkeit nicht 

beeinträchtigen 

Überwachung 
nach §§ 18, 19; 

Prüfungen

Trinkwasser erfüllt die
Anforderungen der TrinkwV

Trinkwasser erfüllt die
Anforderungen der TrinkwV

nicht

„gegenteilige“ Festlegung;
Ausnahme nach 

§ 18 (1) Satz 1 und 2;
Keine Überwachung

Keine Ausnahme
Keine Verwendung

Keine Überwachung

Wasser 
beeinträchtigt die 

Genusstauglichkeit
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Anlage nach 
§ 3 Absatz 2 
Buchstabe

Bezeichnung
Pflicht-Überwachung 

nach § 18

Kann-Überwachung 
nach § 18 (Einzelfall, 

zum Schutz der 
menschl. Gesundheit...)

Besichtigungen der WVA 
und der Umgebung, der 
Schutzzone; Prüfen der 

Pflichten

a Zentrale Wasserwerke X  -

b
Dezentrale kleine 

Wasserwerke

X   Lebensmittelbetriebe: 
gewerblich oder öffentlich 

nur, wenn keine 
Ausnahme zugelassen 

 -

c
Kleinanlagen zur Eigen-

versorgung
X  -

Häufigkeit legt GesA fest, 
mind. alle 3 Jahre

d
mobile Versorgungs-

anlagen
X   gewerblich oder 

öffentlich
X nicht gewerblich und 

nicht öffentlich

Häufigkeit legt GesA fest, 
mind. alle 3 Jahre; 

Wassertransportfz. 4 x jährlich

e
ständige Wasser-

verteilung
X öffentlich

X nur gewerblich oder 
nicht gewerblich und nicht 

öffentlich

Notwendigkeit legt das GesA 
fest

f
zeitweise Wasser-

verteilung
X  - 

Notwendigkeit legt das GesA 
fest

Anlagen nach 
§ 13 Abs. 2

zusätzliche 
Nichttrinkwasseranlagen

 - x  - 

jährlich, mind. alle 3 Jahre, 
wenn in 4 Jahren keine 

Beanstandung

Überwachung nach §§ 18/ 19
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ÄÄnderungen wichtiger Parameter nderungen wichtiger Parameter 

Uran: Uran: 
–– GW 0,01 mg/lGW 0,01 mg/l

TrihalogenmethaneTrihalogenmethane
–– GW 0,05 mg/l am ZapfhahnGW 0,05 mg/l am Zapfhahn
–– Keine Untersuchung erforderlich, wenn am Werksausgang 0,01 Keine Untersuchung erforderlich, wenn am Werksausgang 0,01 

mg/l eingehalten werdenmg/l eingehalten werden
–– wenn aus wenn aus seuchenhygseuchenhyg. Gr. Grüünden eine Desinfektion erforderlich ist, nden eine Desinfektion erforderlich ist, 

kann das kann das GesAGesA hhööhere Werte zulassenhere Werte zulassen

Coliforme Keime Coliforme Keime 
–– Indikatorparameter; Grenzwert wie bisherIndikatorparameter; Grenzwert wie bisher

Technischer MaTechnischer Maßßnahmenwertnahmenwert
–– LegionellaLegionella specspec. 100/100 ml. 100/100 ml



Dipl.Dipl.--Ing. Siegfried Hauswirth, Ing. Siegfried Hauswirth, 
Gesundheitsamt RheinGesundheitsamt Rhein--Kreis NeussKreis Neuss 3535

Anforderungen an die Anforderungen an die 
RadioaktivitRadioaktivitäätt

Anmerkung 3
– Die Kontrollhäufigkeit, die Kontrollmethoden und die relevantesten 

Überwachungsstandorte werden zu einem späteren Zeitpunkt gemäß dem 
nach Artikel 12 der Trinkwasserrichtlinie festgesetzten Verfahren 
festgelegt. 

Anmerkung4:Anmerkung4:
–– Keine Verpflichtung zur Untersuchung, wenn das Keine Verpflichtung zur Untersuchung, wenn das GesAmtGesAmt im im 

Einvernehmen mit der fEinvernehmen mit der füür den Strahlenschutz zustr den Strahlenschutz zustäändigen Behndigen Behöörde rde 
üüberzeugt ist, dass die RW eingehalten werdenberzeugt ist, dass die RW eingehalten werden

Anmerkung 5:Anmerkung 5:
– Mit Ausnahme von Tritium, Kalium-40, Radon und Radonzerfallsprodukten 
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Neue InformationspflichtenNeue Informationspflichten

§§ 9 Abs. 7 9 Abs. 7 
–– Angemessene Information der Verbraucher, wenn Angemessene Information der Verbraucher, wenn 

Nichteinhaltung der Grenzwerte auf TWI Nichteinhaltung der Grenzwerte auf TWI 
zurzurüückzufckzufüühren ist hren ist 

§§ 16 Absatz 1 Satz 1 16 Absatz 1 Satz 1 
–– Meldung der Meldung der ÜÜberschreitung der neu eingefberschreitung der neu eingefüührten hrten 

oder neu geregelten Parameter Uran, Legionellenoder neu geregelten Parameter Uran, Legionellen
§§ 21 Absatz 1 Satz 3 21 Absatz 1 Satz 3 
–– Information an Verbraucher Information an Verbraucher üüber noch vorhandene ber noch vorhandene 

Bleileitungen ab dem 1. Dezember 2013Bleileitungen ab dem 1. Dezember 2013
–– ffüür Anlagen a, b, e r Anlagen a, b, e gewerblgewerbl. oder . oder ööfftl.fftl.
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FazitFazit
Positiv, Positiv, u.au.a. . 
–– Teilw. vereinfachte Teilw. vereinfachte 

MeldepflichtenMeldepflichten

–– Grenzwert fGrenzwert füür r 
LegionellenLegionellen

–– Grenzwert fGrenzwert füür Uranr Uran

–– Definition der Definition der 
Entnahmestelle Entnahmestelle 
(Sicherungseinrichtung)(Sicherungseinrichtung)

–– Wegfall Wegfall §§ 10 10 
(Ausnahmen bei LM(Ausnahmen bei LM--
Betrieben)Betrieben)

Negativ, Negativ, u.au.a. . 
–– Systematik der Systematik der 

ProbenahmeplProbenahmepläänene

–– Neuer Begriff: Neuer Begriff: TechnTechn. . 
MaMaßßnahmenwert nahmenwert 

–– Aufteilung in 6 Anlagenarten mit Aufteilung in 6 Anlagenarten mit 
unterschiedlichen unterschiedlichen PfllichtenPfllichten

Anzeigepflicht fAnzeigepflicht füür mobile r mobile 
Anlagen und zeitw. Anlagen und zeitw. 
VerteilungenVerteilungen

Anzeigepflicht f. WWAnzeigepflicht f. WW--
GroGroßßanlagen anlagen 

–– Wenig  Vereinfachungen, wenig Wenig  Vereinfachungen, wenig 
EntlastungenEntlastungen

–– Mehrbelastungen fMehrbelastungen füür die r die GesGesÄÄ !!
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„Mit dem Wissen wächst 
der Zweifel“
Johann Wolfgang von Goethe


